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Merkblatt  

Feuerwehrschließung „Nordsachsen“ 
 
 

1.) Ansprechpartner 

 

SB Brand-und Katastrophenschutz   

Herr Johannes Höneke 

Tel.: 034298/70115  

Mail.: johannes.hoeneke@taucha.de 

 

2.) Geltungsbereich 
a. Zuständige Behörde ist das  

 
Landratsamt Nordsachsen,  
SG Brand-und Katastrophenschutz  
Richard-Wagner-Straße 7 a , 04509 Delitzsch 
Tel. (03421/7585415)   
 

3.) Allgemeines 
a. Der Landkreis bietet Eigentümern und Betreibern von Gebäuden und 

Einrichtungen die Möglichkeit der Verwendung und des Einbaus des 
Schließsystems „Schließung Nordsachsen“ an. 

b. Die Anwendung der Schließung ermöglicht in Gefahrsituationen der 
Feuerwehr den schnellen und gewaltfreien Zutritt zu Gebäuden und 
Einrichtungen sowie das Auslösen und Betätigen von brandschutztechnischen 
Einrichtungen. 

c. Wird die Schließung in Einrichtungen für die 
Feuerwehr eingebaut, ist der Raum oder Zugang 
mit einem Hinweisschild nach DIN 4066 
auszuschildern.  

d. Die Freigabe erfolgt nur nach Abstimmung mit dem Landratsamt. Mit der 
Freigabe wird die Bestellung der Schließung bei der Firma  

 
Kruse Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG 

Duvendahl 92 
2145 Stelle 

 
durch den Antragsteller ausgelöst.  

 
e. Die Lieferung erfolgt ausschließlich an das Landratsamt. Der Einbau erfolgt 

nach Absprache.  
  

4.) Technische Anforderungen 
a. Die Anforderungen der notwendigen Anlagenteile beruhen auf der der: 

- DIN 14675 Brandmeldeanlagen 
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